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Krankenbehandlung

Deine Aufgabe

	» Lies die Informationen zur Krankenbehandlung, die bei dieser Station bereitliegen. 

Mache dir Notizen von den wichtigsten Inhalten.

	» Beantworte im Anschluss die untenstehenden Fragen zu den einzelnen 

Themenblöcken.

Was ist Krankenbehandlung?

1.	 	Was umfasst die Krankenbehandlung?

   Maßnahmen zur Führung eines längeren selbstbestimmten Lebens bei  

 guter Gesundheit.

   Die annähernde Sicherung von Existenz und Lebensstandard.

   Evidenzbasierte Medizin, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist.	

2.	 	Kreuze alle Leistungen an, die zur Krankenbehandlung zählen:

   Unfallrente

   ärztliche Hilfe / Betreuung

   Heilbehelfe

   Arbeitslosengeld

   Behandlung im Krankenhaus	

   Homöopathie	

   Arzneimittel (Medikamente)

3.	 	Die Versorgung der Anspruchsberechtigten soll mittels Sachleistungen erfolgen. 

a. Was versteht man unter dem Begriff „Sachleistung“?

Leistungen, welche die Sozialversicherung direkt bezahlt.

b. Welchen Vorteil haben Sachleistungen für versicherte Personen?

Die Anspruchsberechtigten müssen sich nicht um die Finanzierung der

Krankenbehandlung kümmern und müssen finanziell auch nicht in Vorleistung treten.

c. Wo liegen die Nachteile?

Anspruchsberechtigte wissen in der Regel nicht, welche Kosten ärztliche

Behandlung, Medikamente, Krankenhausaufenthalte usw. verursachen.
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Krankenbehandlung der Versicherungssparten

4.	 	Kreuze an, ob es sich bei dem jeweiligen Beispiel um eine richtige oder eine falsche 

Aussage handelt. 

# Beispiel richtig falsch

1

Herr Schmitz, ein Angestellter, muss aufgrund einer hart-
näckigen Lungenentzündung stationär im Krankenhaus 
behandelt werden. Die Kosten für die Behandlung muss  
er selbst tragen.

x

2
Frau Laus muss mit ihrem Kind zum Hausarzt, weil es  
starken Husten hat. Sie hat dabei die freie Wahl, zu  
welcher Ärztin bzw. welchem Arzt sie geht.

x

3

Für den Ausgleich der Fehlstellung ihres Fußes bekommt 
Frau Haberbichl orthopädische Schuheinlagen. Diese zählen 
zu den Heilbehelfen. Frau Haberbichl muss die Kosten dafür 
selbst bezahlen. 

x

4

Für die Behandlung seines Asthmas bekommt Martin einen 
Asthmaspray von der Ärztin verschrieben. Martins Vater 
muss dafür lediglich die Rezeptgebühr (2020: EUR 6,30) 
bezahlen.

x

5.	 	Erkläre die untenstehenden Begriffe und nenne jeweils ein Beispiel: 

Leistung Erläuterung Beispiel

Heilbehelfe
Behelf zur Linderung oder Heilung 
eines Leidens

Brillen, Schuheinlagen, Rollstühle, 
…

Unfallbehandlung
Krankenbehandlung bei einem 
Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit

Ärztliche Hilfe, Spitalsaufenthalt, 
Medikamente, …

Soziale Rehabilitation
Gesellschaftliche Wiedereingliede-
rung von Versehrten.

Hilfe zur Adaptierung von Wohn-
räumen, Zuschuss zum Umbau 
eines PKWs

Therapiefreiheit

Eine Ärztin oder ein Arzt kann frei 
wählen, welche Therapie sie oder 
er der Patientin oder dem Patien-
ten vorschlägt.

Die Hausärztin oder der Hausarzt 
empfiehlt ein bestimmtes Antibio-
tikum zur Behandlung eines 
schlimmen Hustens
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6.	 	Recherchiere mit deinem Handy im Internet die Aufgaben und Befugnisse einer 

Schulärztin/eines Schularztes. Nenne mindestens 4 Aufgaben. 

 

Finde des Weiteren heraus, inwiefern eine Schulärztin/ein Schularzt die medizinische 

Behandlung von Schüler/innen im Krankheitsfalls durchführen darf.

Die Aufgaben der Schulärztin/des Schularztes umfassen:

	» Die Beurteilung der Schulreife bzw. der Eignung für bestimmte Schulstufen und 

Schultypen, 

	» die kontinuierliche Betreuung der Schüler/innen,

	» Untersuchungen nach dem Suchtmittelgesetz,

	» Impfungen und Impfberatungen,

	» die Beurteilung von Leistungsrückständen aus gesundheitlichen Gründen,

	» das schulärztliche Zeugnis bei (Teil-) Befreiung von Pflichtgegenständen,

	» die Untersuchung vor schulischen Veranstaltungen bestimmter Art und Dauer,

	» das Angebot der Hilfestellung und Beratung von Lehrkräften und Eltern in Gesund-

heitsfragen und in Fragen der Schulgesundheitspflege,

	» die Zahnprophylaxe,

	» Erste-Hilfe-Leistungen und Überprüfung der Erste-Hilfe-Einrichtungen,

	» Projekte und Absprachen mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften,

	» die Einbindung in die Gesundheitserziehung der Schüler/innen und

	» eine sanitäre Aufsicht,

	» die Überprüfung der Arbeitsplätze der Schüler/innen,

	» die Dokumentation der vorgenannten Aufgaben,

	» die Erstellung eines Jahresberichtes sowie

	» statistische Erhebungen von Gesundheitsdaten der Schüler/innen. 

Nicht zu den Aufgaben der Schulärztin/des Schularztes hingegen zählt die medizinische 

Behandlung von Schülerinnen und Schülern im Krankheitsfall. In ihrer/seiner Funktion 

als Gesundheitsvorsorger/in hat die Schulärztin/der Schularzt Krankheitssymptome und 

Fehlentwicklungen der/dem Schüler/in bzw. den Eltern aufzuzeigen. Die Krankenbe-

handlung der Kinder und Jugendlichen obliegt der Haus- oder Fachärztin bzw. dem 

Haus- oder Facharzt.


